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Hiermit beantrage ich die Aufnahme in den Verein Kerbeborsch 6091 Weilbach e.V., dem 
Verein zur Traditionspflege des Weilbacher Volksfestes. Der Verein organisiert ein 
katholisches Fest, das zu Ehren der Gemeinde Maria Himmelfahrt an oder nach dem 
Gedenktag zu Maria Himmelfahrt (15. August) gefeiert wird.  
 
Grundlage des Vereins ist die Pflege und der Erhalt kultureller Traditionen, die Organisation 
und Ausrichtung der Weilbacher Kerb, die Unterstützung Weilbacher Vereine sowie die 
Integration der Jugend in Weilbach. 
 
Ich akzeptiere die "Kerberules" und die überlieferten, zur Kirchweih gehörenden Traditionen. Ein einheitliches 
Auftreten aktiver und passiver Mitglieder an Kerb ist Pflicht. Die Anschaffung der kerbeeinheitlichen Kleidung werde 
ich zu Einstandspreisen vornehmen. 
 
Ein Kerbeborsch (SB) kann jedes Mädchen und jeder Junge ab 16 Jahre werden. Beide sind vollkommen 
gleichberechtigt und tragen den Namen in der männlichen Geschlechtsform. Dies wurde in der Gründungssitzung der 
Kerbegesellschaft 1996 mehrheitlich beschlossen. 
 
Die Mitgliedschaft der Kerbeborsch kann aktiv oder passiv sein, ferner besteht die Möglichkeit zu einer fördernden 
Mitgliedschaft. Fördernde Mitglieder sind nicht stimmberechtigt. Der Jahresbeitrag wurde in der 
Gründungsversammlung am 30. April 2001 einstimmig mit € 10,00 festgelegt. Dies ist ein Mindestbeitrag. Jedes 
Mitglied kann freiwillig seinen Beitrag erhöhen. 
  
Die Grundlage für den Beitritt ist die vom Amtsgericht Hochheim/Main genehmigte Satzung, die bei Eintritt 
ausgehändigt wird. 
 
Sollte der Kerbeborsch an der Kerb nicht älter sein als 16 Jahre, bedarf die Teilnahme der Zustimmung eines der 
Erziehungsberechtigten. Versicherungsschutz besteht an dem Kerbewochenende von Freitag bis Montag. In der 
übrigen Zeit und an sonstigen Veranstaltungen greift die eigene Haftpflichtversicherung. Für Minderjährige haften die 
Erziehungsberechtigten. 
 

Kerbeborsch 6091 Weilbach e.V. 
 
Ich, ................................................. , stimme dem Inhalt der Satzung zu und beantrage die Aufnahme in den Verein. 
 
Persönliche Daten:  Vorname, Name ........................................................................ 

 Straße ........................................................................ 
 PLZ, Ort ........................................................................ 

 Geburtsdatum ........................................................................ 

 Telefon / Telefax ........................................................................ 

 E-Mail ..................................@.................................. 

 Mobiltelefon ........................................................................ 

 
Weilbach, den  ............... .  Unterschrift:  .....................................             ..................................... 

     Datum Unterschrift Kerbeborsch bei Bedarf Unterschrift Eltern 
 
Ich stimme zu, dass mein Jahresbeitrag in Höhe von €............. von meinem Konto (Nr.:.......................... 
BLZ:...................................... bei Bank:......................................................................) per Bankeinzugsermächtigung 
eingezogen wird. Hiermit ermächtige ich den Verein Kerbeborsch 6091 Weilbach eV, vorgenannten Betrag von 
meinem Konto abzubuchen.      

 
Weilbach, den  ............... .  Unterschrift:  .....................................             ..................................... 

     Datum Unterschrift Kerbeborsch bei Bedarf Unterschrift Eltern 

  aktiv 
  passiv 
  fördernd 
 
Zutreffendes 
bitte ankreuzen: 


